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TOP 4  (öffentlich) 
Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
(mit inzidentem Antrag auf Abweichung von einem Ziel des Regional-
plans Südlicher Oberrhein, Kapitel Windenergie 2006) zur Aufstellung 
und zum Betrieb einer Windkraftanlage „Scheerberg“ auf dem Grund-
stück Flst-Nr. 282 der Gemarkung Freiamt 
 
–  beschließend  – 
 
 
 
1.  Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle 
 
 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein stimmt dem Antrag der Firma 

Ökostrom Consulting Freiburg GmbH auf Erteilung einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung (mit inzidentem Antrag des Landratsamtes Em-
mendingen sowie der Gemeinde Freiamt auf Abweichung von einem Ziel 
des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel Windenergie 2006) zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage „Scheerberg“ auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 282 der Gemarkung Freiamt zu. 
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2.  Anlass 
 
Die Firma Ökostrom Consulting Freiburg GmbH hat im November 2009 bei der 
zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde (Landratsamt Emmendingen) ei-
nen Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage auf dem Grundstück Flst.-Nr. 
282 der Gemarkung Freiamt gestellt. Ferner haben das Landratsamt Emmendin-
gen und die Gemeinde Freiamt zwischenzeitlich beim Regierungspräsidium Frei-
burg als zuständige höhere Raumordnungsbehörde die Zulassung einer Abwei-
chung vom Ziel „PS 4.2.5.2 – Ausschlussgebiete für regionalbedeutsame Wind-
kraftanlagen“ des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel Windenergie 2006, 
beantragt.  
 
Mit Schreiben vom 24.11.2009 bat das Landratsamt Emmendingen den Regional-
verband hierzu Stellung zu nehmen. Die Frist  hierzu wurde bis zum 01.03.2010 
verlängert, damit der Planungsausschuss des Regionalverbandes die Angelegen-
heit beraten kann. 
 
 
3.  Vorhabensbeschreibung 
 
Die Firma Ökostrom Consulting GmbH plant die Errichtung einer Windkraftanlage 
vom Typ ENERCON E-82 mit einer Nabenhöhe von 138,38m, einem Rotordurch-
messer von 82m und einer Nennleistung von 2,0 MW auf dem Flst.-Nr. 282 der 
Gemarkung Freiamt. 
 
Der beantragte Anlagenstandort liegt ca. 250 m entfernt vom nächstgelegenen 
Vorranggebiet „Schillinger Berg.“ Nach PS 4.2.5.2 des Regionalplans Südlicher 
Oberrhein, Kapitel Windenergie 2006 liegt der beantragte Standort somit in einem 
Ausschlussgebiet. Dort ist der Bau und Betrieb regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen regelmäßig nicht zulässig. Bei ausschließlicher Anwendung des 
rechtskräftigen Regionalplans muss eine Zustimmung zum 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag daher auch unter Beachtung 
des durch die zeichnerische Unschärfe der Raumnutzungskarte bedingten 
maßstäblichen Ausformungsspielraumes (+/- 1 – 2 mm) ausscheiden (Maßstab 
1: 50.000).   
 
4.  Gesetzliche Voraussetzung für eine Zielabweichung 
 
Gemäß § 24 LplG kann im Einzelfall auf Antrag eine Abweichung von einem Ziel 
der Raumordnung zugelassen werden, wenn die Abweichung unter raumordneri-
schen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht be-
rührt werden. Antragsberechtigt sind die öffentlichen Stellen und die Personen 
des Privatrechts, die das Ziel, von dem eine Abweichung zugelassen werden soll, 
zu beachten haben. 
 

(Anlage 1) 
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Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Zielabweichungsverfahren für Windkraft-
anlagen in Ausschlussgebieten vertritt der Wirtschaftsminister des Landes Baden-
Württemberg, Ernst Pfister (MdL), mit Schreiben vom 02.07.2009 die Auffassung, 
dass „(...) das Instrument der Zielabweichung hinsichtlich der Errichtung von 
Windkraftanlagen in Ausschlussgebieten regelmäßig nicht zur Anwendung kom-
men wird.“ Der Minister führt im selben Schreiben dagegen auch weiter aus, dass 
es „Nicht gänzlich ausgeschlossen ist (...), dass bei einer entsprechenden – sehr 
seltenen – Ausnahmekonstellation die Prüfung im konkreten Einzelfall doch ein-
mal zur Zulässigkeit einer Zielabweichung kommen kann.“ 
 
 
5.  Regionalplanerische Bewertung des Vorhabens 
 
Maßgeblich für die Beurteilung des Antrags auf eine Abweichung von Zielen der 
Raumordnung ist daher die Frage, ob das Vorhaben mit den planungsrechtlichen 
Grundprinzipien des Regionalplans Kapitel Windenergie 2006 – unter besonderer 
Berücksichtigung der mit Schreiben vom 02.07.2009 geäußerten Rechtsauffas-
sung des Wirtschaftsministers – vereinbar ist.  
 
Der betreffende Anlagenstandort war im Verfahren zur Aufstellung des Regional-
plans Südlicher Oberrhein, Kapitel Windenergie, im Rahmen der ersten Offenlage 
(Stand 28.04.2005) als Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
energieanlagen „Schillinger Berg“ vorgesehen. Aufgrund verschiedener Einwen-
dungen (insb. Gemeinde Freiamt, Hotel Ludinmühle) wurde das im 1. Offenlage-
verfahren enthaltene Vorranggebiet „Schillinger Berg“ entsprechend des Abwä-
gungsergebnisses vom 08.12.2005 neu abgegrenzt. Hierbei wurde das Vorrang-
gebiet um zwei kleinere Teilflächen ergänzt, um die bestehenden Anlagen auf 
Gemarkung Freiamt (Schillinger Berg, Scheerberg und Kölblinsbühler) in das Vor-
ranggebiet miteinbeziehen zu können sowie das Gebiet im Nordwesten verklei-
nert, um den Anliegen des Hotels Ludinmühle Rechnung zu tragen. 
 
Die dem regionalplanerischen Konzept zugrundeliegende Ausweisungs- und Pla-
nungsmethodik würde durch die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung nicht verletzt. Die Windhöffigkeit ist nach den Ergebnissen des dem 
Regionalplankonzept zugrundeliegenden Fachgutachten zufolge ausreichend 
(mindestens 5,5m/s). Fachrechtliche Restriktionen liegen ebenfalls nicht vor. Die 
der typisierenden Planungsmethodik zwingend zugrundeliegenden immissions-
schutzrechtlichen Mindestabstände werden eingehalten (vgl. Kartenausschnitt). 
 
Fazit: 
Aufgrund der konkreten Fallkonstellation sind die gesetzlichen Voraussetzungen 
einer Zielabweichung auch im Sinne des Schreibens des Wirtschaftsministers 
vom 02.07.2009 gegeben.  
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